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Veranstaltung: 
Bayerische Pokalmeisterschaften Jugend (Endrunde-Verband/Bezirk/Kreis) 
 
Aufgaben des durchführenden Vereins (für den BTTV ohne Kosten) 
- Bereitstellung der Sporthalle (für zwei Tage, Platz für 12-16 Tische, Boxengröße mind.  
  10 x 5 m, Beschallung der Halle) 
- Bereitstellung von 12-16 TT-Wettkampftischen 
- Bereitstellung weiterer Spielmaterialien (Umrandungen, Netze, 12-16 Zählgeräte, 12-16 SR-Tische,  
  Tischnummern – beidseitig, also zwei pro Tisch) 
- Bereitstellung der Bälle 
- Auf- und Abbau sämtlicher Spielmaterialien 
- Bereitstellung von Ehrenpreisen (vorzugsweise Medaillen für alle Spieler/innen der ersten drei  
  Mannschaften), Pokale für die Mannschaften auf den Plätzen 2 und 3) 
- Bereitstellung von Platz und Technik für die Turnierleitung (Stromanschluss, wenn möglich  
  Internetanschluss) 
- Bereitstellung von Personal (2 Personen) zur Unterstützung der Turnierleitung 
- Organisation der Quartierbestellung für Teilnehmer und Offizielle 
- Beachtung der Richtlinien „Werbung des BTTV“ 
- Mithilfe bei überregionaler Pressearbeit   
- Lokale Pressearbeit 
- Bereitstellung eines Siegerpodestes für die Siegerehrung 
- Bereitstellung von Erster Hilfe (Arzt, BRK) 
- Bereitstellung von Spielberichtsbögen 
 
Aufgaben des BTTV (für den Durchführer ohne Kosten) 
- Bereitstellung der Turnierleitung (Gesamtleitung, Turnierleitung) und des Oberschiedsrichters  
- Lieferung der Technik für die Turnierleitung (Computer, Drucker, Papier)  
- Abwicklung der offiziellen Tätigkeiten (Ausschreibung, Auslosung) 
- Überregionale Pressearbeit 
- Kostenlose Bereitstellung der vorgeschriebenen Urkunden 
- Bereitstellung von Pokalen für die Bayerischen Pokalmeister 
 
Finanzierung 
- Der Durchführer erhält die Startgebühr in Höhe von € 15,-- pro teilnehmender Mannschaft 
- Der BTTV übernimmt die Kosten der eingesetzten Fachwarte und des Oberschiedsrichters  
- Alle weiteren anfallenden Kosten sind vom Durchführer zu tragen. 


